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4

Die Energiewende ist eine der größten gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit. Eine verlässliche, klima-
verträgliche Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen 
und der effiziente Einsatz von Energie bilden die Grund-
lage unserer Wirtschafts- und Energiepolitik. Der Erfolg der 
Energiewende entscheidet darüber, wie unsere Gesellschaft 
sich entwickelt, sichert Wohlstand und bewahrt die natürli-
chen Ressourcen. Hier ist es unser Auftrag, ebenso sorgsam 
wie entschieden zu handeln und unsere Umsetzungsstrate-
gien fortwährend zu optimieren.

Wir stehen mitten in einem tiefgreifenden Umbau unseres 
Energiesystems. Den Anteil erneuerbarer Energien und die 
dafür erforderlichen Transportnetze weiter auszubauen, 
Energie hocheffizient zu nutzen und den energiebeding-
ten Kohlendioxidausstoß deutlich zu senken sind zentrale 
Herausforderungen der Energiewende. Diese gewaltige 
Aufgabe können wir mit Innovationen und neuen Tech-
nologien besser und effektiver meistern. Dabei müssen 
wir anders denken als früher. Denn es gilt, vorhandene 
und neue Technologien sektorübergreifend zu vernetzen, 
Chancen der Digitalisierung zu nutzen, neue Geschäftsmo-
delle zu ermöglichen und immer mehr Akteure einzubin-
den. Um das ambitionierte Zukunftsprojekt zum Erfolg zu 
führen, müssen wir heute die Weichen dafür stellen. Eine 
Schlüsselrolle dabei spielt die Energieforschung als Wegbe-
reiter der Energiewende.

Mit dem 7. Energieforschungsprogramm „Innovationen 
für die Energiewende“ legt die Bundesregierung ihre Leit-
linien für die Energieforschungsförderung der kommen-
den Jahre fest. Dabei verfolgt sie einen neuen strategischen 
Ansatz und richtet den Fokus auf den Technologie- und 
Innovationstransfer. In „Reallaboren der Energiewende“ 
sollen neue, vielversprechende Technologielösungen an 
den Markt herangeführt werden und sich den Herausforde-
rungen der Praxis stellen. Erfahrungen, die daraus gewon-
nen werden, sind ein Kompass für das spätere Umsetzen 
im großen Maßstab. Dabei wird auch die bessere Teilhabe 
junger, kreativer Startups eine wichtige Rolle spielen.

Vorwort
Gleichzeitig stärkt das neue Programm die Technologie- 
und Innovationsförderung im Energiebereich und ergänzt 
sie mit einer zusätzlichen Dimension zur gesamtgesell-
schaftlichen und systemischen Ausrichtung. So werden die 
großen, übergeordneten Trends im Energiebereich stärker 
in den Fokus genommen: Die Sektorkopplung beispiels-
weise ist entscheidend für die Entwicklung des Gesamtsys-
tems. So soll der Strommarkt mit dem Wärme-, Verkehrs- 
und Industriesektor effektiv interagieren. Auch die Digita-
lisierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung 
des Energiesystems.

Schließlich strebt die Bundesregierung mit ihrem 7. Ener-
gieforschungsprogramm eine enge Vernetzung der For-
schung auf internationaler und europäischer Ebene an. 
Denn die Energiewende ist und bleibt eine globale Heraus-
forderung.

Zur Vorbereitung des neuen Programms hat das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie in einem breit 
angelegten Konsultationsprozess zahlreiche Akteure aus 
Wissenschaft und Wirtschaft zu den notwendigen Inno-
vationsschritten für den Erfolg der Energiewende befragt. 
Denn das neue Programm soll einen hohen Praxisbezug 
von Forschung und Entwicklung sicherstellen und die 
Transformation von hochinnovativen Ideen in erfolgreiche 
Produkte und Verfahren unterstützen. Auf Basis der Ergeb-
nisse hat das Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam 
mit den Bundesministerien für Bildung und Forschung 
sowie für Ernährung und Landwirtschaft das neue Energie-
forschungsprogramm erarbeitet.

Jetzt kommt es darauf an, dass sich zahlreiche Akteure aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf dieser 
Grundlage in der Forschung zur Energiewende engagieren. 
Das 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung 
wird ein starker Innovationstreiber sein. Es bietet vielfältige 
und umfassende Fördermöglichkeiten für Projektpartner-
schaften. Gestalten Sie den Umbau unseres Energiesystems 
mit!
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1. ZUSAMMENFASSUNG6

Mit ihrem 7. Energieforschungsprogramm „Innovationen 
für die Energiewende“ knüpft die Bundesregierung an die 
Erfolge der Energieforschung in den vergangenen Jahren 
an, setzt neue Akzente und definiert Schwerpunkte für die 
Forschungsförderung und Innovationspolitik im Energie-
bereich. Das Programm ist Ergebnis eines umfangreichen 
Konsultationsprozesses, an dem sich Akteure aus Verbän-
den und Unternehmen, Forschungs- und Wissenschafts-
organisationen, Mitglieder der Forschungsnetzwerke und 
Vertreter der Bundesländer beteiligt haben.1 Als strate-
gisches Element der Energiepolitik ist das Programm an 
der Energiewende ausgerichtet und adressiert mit einem 
ganzheitlichen Ansatz zur Förderpolitik aus einem Guss 
aktuelle und sich abzeichnende Herausforderungen. Diese 
werden maßgeblich durch die Kernziele der Energiepoli-
tik bestimmt, bis zum Jahr 2050 eine Halbierung des Pri-
märenergieverbrauchs gegenüber 2008 und einen Anteil 
der erneuerbaren Energien von 60 Prozent am Bruttoend-
energieverbrauch zu erreichen.2 Darüber hinaus muss die 
Energiewirtschaft durch nahezu vollständige Dekarbonisie-
rung dazu beitragen, dass Deutschland bis 2050 weitgehend 
treibhausgasneutral ist.

Vier Grundlinien definieren den Rahmen der Energie-
forschungspolitik in den kommenden Jahren:

1) Die Bundesregierung sieht in der Beschleunigung des 
Technologie- und Innovationstransfers die Voraus-
setzung für die effiziente, sektorübergreifende Umset-
zung der Energiewende und eine dringliche Aufgabe 
der Energieforschungspolitik. Daher führt sie „Real-
labore der Energiewende“ als neue Programmsäule ein 
und unterstützt den Innovationsprozess von der Tech-
nologieentwicklung bis hin zur Marktvorbereitung mit 
einem ganzheitlichen Ansatz. Jungen Unternehmen mit 
hoher Transferagilität und Innovationsdynamik wird die 
Teilhabe am Programm erleichtert.

2) Die Bundesregierung stärkt das etablierte Instrument 
der direkten Projektförderung zeitlich und thematisch 
definierter Vorhaben, das die notwendige Dynamisie-
rung und Flexibilisierung staatlicher Förderstrategien 
am besten unterstützt. Das Forschungsspektrum der 
Projektförderung wird erweitert. Von den bisher ein-
zeltechnologiezentrierten zu systemischen und system-
übergreifenden Fragestellungen der Energiewende:

 • Gemäß dem Leitmotiv „Efficiency First“ fokussiert die 
Projektförderung im Bereich Energiewende in den Ver
brauchssektoren auf die effiziente Nutzung von Ener-
gie und Verbrauchsreduktionen. Des Weiteren soll die 
Integration von erneuerbaren Energien, vor allem im 
Gebäudesektor, gestärkt werden. Im Industriebereich 
nehmen energieeffiziente und CO2-arme Industrie-
prozesse sowie die CO2-Kreislaufwirtschaft eine wich-
tige Rolle ein.

 • Schnittstellen zum Verkehrssektor werden durch die 
Forschungsförderung moderner Energietechnologien 
wie Batterien und Brennstoffzellen, die Bereitstellung 
biogener und synthetischer Kraftstoffe sowie die Ana-
lyse von Rückwirkungen neuer Mobilitätskonzepte 
auf den Energiesektor berücksichtigt.

 • Die Forschungsförderung zur Energieerzeugung adres-
siert den gesamten Bereich der erneuerbaren Ener-
gien sowie der thermischen Kraftwerke.

 • Dem Themenkomplex Systemintegration sind 
Forschungsarbeiten zu Stromnetzen, Stromspeichern 
und zur Sektorkopplung zugeordnet.

 • Die Förderung systemübergreifender Forschungs
themen umfasst die Energiesystemanalyse, energie-
relevante Aspekte der Digitalisierung, der Ressourcen-
effizienz, der CO2-Technologien und der Material-
forschung sowie gesellschaftliche Aspekte der 
Energiewende.

 • Im Bereich der nuklearen Sicherheitsforschung 
stehen die technisch-wissenschaftliche Begleitung 
des bis Ende 2022 dauernden Leistungsbetriebs der 
Kernkraftwerke in Deutschland, die sich daran 
anschließende Nachbetriebsphase, die Entsorgung 
der radioaktiven Abfälle, der Strahlenschutz und ein 
längerfristiger Kompetenzerhalt im Mittelpunkt.

3) Eine Besonderheit des Energieforschungsprogramms 
besteht in seiner Doppelstrategie der eingesetzten För-
derinstrumente: Komplementär zur Projektförderung 
unterstützt die Bundesregierung die institutionelle For-
schungsförderung der Helmholtz-Gemeinschaft Deut-
scher Forschungszentren e. V. (HGF). Diese bündelt die 

1 Dokumentation unter energieforschung.de

2 Energiekonzept 2050 unter bmwi.de

http://www.energieforschung.de
http://www.bmwi.de
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Ressourcen der einzelnen Forschungszentren, um sie auf 
langfristige Forschungsziele des Staates und der Gesell-
schaft auszurichten und komplexe Forschungsfragen zu 
bearbeiten, insbesondere wenn diese den Einsatz spe-
zifischer Großgeräte erfordern. Das neue Energiefor-
schungsprogramm setzt hier Impulse zur wechselseiti-
gen Ergänzung und zur besseren Vernetzung beider Ins-
trumente und fördert so ihre gemeinsame Nutzung.

4) Die Bundesregierung strebt mit dem 7. Energiefor-
schungsprogramm eine engere internationale und 
europäische Vernetzung der Forschungsarbeiten an. 
Auf europäischer Ebene definiert der SET-Plan umfas-
sende Maßnahmen für energietechnische Innovationen, 
von der Forschung bis zur Markteinführung. Deutsch-
land ist unter anderem an strategischen Vorhaben zu 
erneuerbaren Energien, smarten Energiesystemen, Ener-
gieeffizienz und nachhaltigem Transport beteiligt. Auf 

TRL-Stufe Definition

1 Ein grundsätzliches Prinzip wurde wissenschaftlich beobachtet, welches für eine Technologie/Verfahren/etc. 
in Frage kommt. 

2 Die Funktionsweise und mögliche Anwendungen einer Technologie/Verfahren/o. Ä. wurden wissenschaftlich 
beschrieben.

3 Für einzelne Elemente der Technologie/Verfahren/o. Ä. wurde ein Funktionsnachweis im Labor/in einer 
Versuchsumgebung erbracht.

4 Generelle Funktion der Technologie/Verfahren/o. Ä. konnte im Labor/in einer Versuchsumgebung 
nachgewiesen werden.

5 Technologie/Verfahren/o. Ä. wurde in einem anwendungsorientierten Gesamtsystem implementiert und 
generelle Machbarkeit nachgewiesen.

6 Demonstrationsanlage/-konzept in anwendungsähnlicher Umgebung funktioniert.

7 Prototyp mit systemrelevanten Eigenschaften existiert und wird im Betriebsumfeld getestet.

8 Verkaufsmuster/-prototyp liegt vor und erfüllt alle Anforderungen der Endanwendung.

9 Kommerzieller Einsatz.

Abb. 1: Technology-Readiness-Level (TRL) im Kontext der Projektförderung im 7. Energieforschungsprogramm

Systematik
der Projekt-
förderung

TRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

anwendungsorientierte
Grundlagenforschung

anwendungsnahe
Forschung

Reallabore

globaler Ebene wirkt Deutschland an den so genannten 
Technologiekooperationsprogrammen der IEA mit, die 
das wichtigste Instrument der internationalen Zusam-
menarbeit bilden. Die Zusammenarbeit mit weiteren 
internationalen Organisationen, wie der International 
Renewable Energy Agency (IRENA), wird ausgebaut. In 
einer Reihe bi- und multilateraler Initiativen, wie z. B. 
der Mission Innovation (MI) oder den Abkommen für 
wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit 
(WTZ), wird der wissenschaftliche Austausch gefördert.

Das 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung 
wird von den drei Bundesministerien für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), Bildung und Forschung (BMBF) sowie 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) getragen und ent-
stand unter der Leitung des BMWi. Die Bundesregierung 
hat erkannt, dass frühere Vorstellungen zu scharfen thema-
tischen Abgrenzungen und zur linearen zeitlichen Abfolge 
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von Innovationsprozessen den Herausforderungen dyna-
mischer Entwicklungen im Energiebereich nicht gerecht 
werden. Daher hat sie für das 7. Energieforschungspro-
gramm eine ressortübergreifende, themenorientierte Pro-
grammstruktur ihrer Projektförderung gewählt und unter-
streicht damit die Kohärenz der forschungspolitischen Ziel-
setzungen im Energiebereich. Die bewährte Arbeitsteilung 
der Ressorts bleibt bestehen. Sie richtet sich am Konzept 
des technologischen Reifegrads der zu erforschenden The-
men und Technologien aus, das auch dem EU-Rahmenpro-
gramm „Horizon 2020“ zugrunde liegt. Dieses so genannte 
Technology Readiness Level (TRL) gibt auf einer Skala von 
1 bis 9 den wissenschaftlich-technischen Status einer Tech-
nik an. Grundsätzlich werden Projekte, die als Entwick-
lungsziel die TRL 1 bis 3 anstreben und damit der anwen-
dungsorientierten Grundlagenforschung zuzuordnen sind, 
vom BMBF gefördert. Das BMWi ist für die anwendungs-
näheren Forschungsarbeiten ab TRL 3 zuständig. Das BMEL 
fördert themenspezifische anwendungsnahe Forschungs-
arbeiten ab TRL 3 zur energetischen Biomassennutzung. 
Dem Instrument der Reallabore, mit dem marktnahe Ent-
wicklungen gefördert werden sollen, liegen die TRLs von 
7 bis 9 zugrunde.

Die Bundesregierung stellt im Rahmen ihres 7. Energiefor-
schungsprogramms in den Jahren 2018 – 2022 insgesamt 
rund 6,4 Milliarden Euro für die Forschung, Entwicklung, 

Angaben in Tsd. Euro Soll Regierungs-
entwurf

Plandaten

2018 2019 2020 2021 2022

BMWi 639.700 725.205 725.798 723.800 723.745

Projektförderung 595.596 682.980 682.980 682.980 682.980

Institutionelle Förderung (DLR) 44.104 42.225 42.798 40.820 40.765

BMEL

Projektförderung 46.803 46.803 46.803 46.803 46.803

BMBF 506.613 515.601 528.018 521.809 521.809

Projektförderung 133.427 133.261 133.355 133.355 133.355

Institutionelle Förderung 
(HGF, ohne DLR)

373.186 382.340 394.663 388.454 388.454

Summe 1.193.116 1.287.609 1.300.599 1.292.412 1.292.357

Demonstration und Erprobung zukunftsfähiger Techno-
logien und Konzepte zur Verfügung. Das entspricht gegen-
über der Vergleichsperiode 2013 – 2017 einer Steigerung 
von rund 45 Prozent. Dabei setzt sich auf Bundesebene die 
staatliche Forschungsförderung im Energiebereich aus Mit-
teln des Bundeshaushalts und des Sondervermögens „Ener-
gie- und Klimafonds“ (EKF) zusammen. Letztere werden im 
Energieforschungsprogramm ausschließlich für die direkte 
Projektförderung im nichtnuklearen Bereich verwendet, 
i.d.R. zur Umsetzung von Großprojekten mit besonderer 
Multiplikatorwirkung für die Energiewende.

Ressortzuständigkeiten und Budgetverantwortungen in 
der Projektförderung und der institutionellen Förderung 
im 7. Energieforschungsprogramm sind in Tabelle 1 zusam-
mengefasst.

Die Daten der Tabelle basieren auf dem Haushaltsgesetz 
2018 sowie dem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 
2019 und dem Finanzplan bis 2022 vom 06.07.2018. Der 
gewählte Zeitraum orientiert sich an der Finanzplanung 
des Bundes und steht in keinem Zusammenhang mit der 
unbefristeten Rahmenprogrammlaufzeit. In den kommen-
den Jahren ist mit Änderungen zu rechnen. Die Budget-
darstellung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit 
der Haushaltsmittel.

Tabelle 1: 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung
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